
Am 16.!8.!2019 ist das Gesetz für mehr Sicherheit in  
der Arzneimittelversorgung (GSAV) in Kraft getreten. 
Der G-BA hat mit Beschluss vom 20.!8.!2020 erstattungs-
fähige Verbandmittel von so genannten »sonstigen 
 Produkten zur Wundbehandlung« abgegrenzt. Das 
Bundesgesund heits ministerium hat den Beschluss nicht 
beanstandet und somit ist er mit der Verö"entlichung  
im Bundesanzeiger am 2.!12.!2020 in Kraft  getreten.  
Die auf 12 Monate festgelegte Übergangsfrist gilt bis 
 einschließlich 1.!12.!2021.

Therapiesicherheit innerhalb der Übergangsfrist
Innerhalb der 12 Monate – also bis einschließlich 1.!12.!2021 
– ändert sich der Anspruch der Versicherten gegenüber 
den Kassen bei der Verordnung von »Verbandmitteln« 
nicht. Die bisherige Erstattungspraxis und Zuordnung zu 
den Verbandmitteln bleiben erhalten. 

www.convatec.de/wundversorgung

Verordnungs- und 
 Erstattungsfähigkeit von 
»Verbandmitteln« und 
»sonstigen Produkten zur 
Wundbehandlung«

Was bedeutet das konkret für die Verordnung?

Antimikrobielle silberhaltige Wundversorgungs-
produkte von ConvaTec, die bisher zu Lasten der 
gesetzlichen Krankenversicherung verordnungs- 
und erstattungsfähig waren, sind dies auch bis zum 
Ende der Übergangsfrist am 1.!12.!2021 weiterhin.
Diese Verbandmittel, die ergänzende Zusatzeigen-
schaften haben, die der Wundheilung dienen  
und deren Hauptwirkung »Bedecken« und/oder 
»Aufsaugen« ist, entsprechen der De#nition von 
§31 Absatz 1a!SGB!V.



ConvaTec (Germany) GmbH
Gisela-Stein-Straße 6
D-81671 München
www.convatec.de/wundversorgung

Silberhaltige / antimikrobiell ausgestattete Produkte

Produkte ohne Silber / ohne antimikrobielle Zusätze

Unsere Produkte zur Wundversorgung 
bleiben alle* erstattungsfähig, auch  
die  silberhaltigen und antimikrobiell 
 wirkenden mindestens bis zum Ende der 
Übergangsfrist. 

Hier ist die Übersicht unserer Produkte. 
Über den QR-Code gelangen Sie zu weiterführenden
Informationen zu unserem Produktangebot.

Stand Dezember 2020

* Ausnahme: VariHesive!® Hydrogel!®


